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Militarpost

Militarische Taxfreiheit (Portofreiheit)

Auszug aus der Vollziehungsverordnung | zum Postverkehrsgesetz und den Ausfuhrungsbestimmungen;

siehe auch Militaramtsblatt 70/ 33.

1. Wehrminner im Dienst'
einschliesslich Hilfsdienstpflichtige, Angehérige des FHD und des Rotkreuzdienstes, im Militardienst
erkrankte Wehrméanner in Krankenanstalten, Instruktoren wahrend ihrer Tatigkeit in militarischen Schulen
und Kursen, Angehorige des Uberwachungsgeschwaders sowie des Festungswachtkorps wahrend der Zeit,
da sie sich dienstlich ausserhalb ihres ordentlichen Aufenthaltsortes in Kasernen, militdrischen Anlagen,
Festungswerken usw. aufhalten.

1.1

1.2

Taxfrei sind im Empfang und Versand

uneingeschriebene Sendungen bis 2/ kg,

- die personliche Angelegenheiten des Wehrmannes betreffen oder zu seinem person-
lichen Gebrauch bestimmt sind und durch die Abwesenheit im Militardienst hervor-
gerufen werden,

— die von Wehrmannern im Dienst im ausschliesslichen Interesse des Dienstes und der
freiwilligen ausserdienstlichen militarischen Ausbildung an Kommando- und Dienst-
stellen der Armee sowie an Stellen der Militarverwaltungen (Stellen des EMD und der
kantonalen Militardirektionen, Kreiskommandos, Sektionschefs, Zeughduser usw.)
oder von solchen an Wehrméanner im Dienst gerichtet sind.

Als personliche Sendungen gelten z. B. auch

-~ Sendungen geschéaftlicher Art, die der Wehrmann wegen Abwesenheit im Militardienst
mit seinem Geschaft auswechseln muss;

- Sendungen mit Waren, die vom Wehrmann bestellt und flir seinen personlichen Ge-
brauch bestimmt sind.

Taxpflichtig und zu frankieren sind

Sendungen, mit denen der Absender oder der Empfanger einen Erwerb bezweckt sowie
Sendungen, die nicht unter Ziffer 1.1 fallen,

Beispiele

- vom Wehrmann nicht bestellte, in den Dienst gesandte Warensendungen von Ge-
schaftshdusern sowie vom Wehrmann im Dienst bestellte oder aufgegebene Sendun-
gen, deren Inhalt zum Weiterverkauf bestimmt ist;

— Sendungen, die der Wehrmann im Dienst als Mitglied von Behdrden oder Vereinsvor-
stdnden usw. an einzelne Blirger oder Vereinsmitglieder richtet oder von diesen in
Behorde- oder Vereinsangelegenheiten erhalt;

- von Wehrmannern im Dienst bei besonderen Anlassen aufgegebene persénliche Sen-
dungen, wie Paketsendungen an die Heimadresse bei der Entlassung, Verlobungs-,
Heirats-, Geburts- und Todesanzeigen, Einladungen, Verdankungen von Gratulationen,
Glickwunschkarten, Stellenbewerbungen usw., soweit fiir den gleichen Anlass mehr
als fiinf Sendungen aufgegeben werden;

— Sendungen, die sich Wehrmaner von einem Unterkunftsort zum andern selbst oder
durch Drittpersonen nachsenden lassen.

' Beamte und Angestellte der Militarverwaltungen, der Schulen und Kurse usw., wie Angestellte der standi-
gen hoheren Kommandostellen (Stabsbliros), Pferdewarter, Bereiter, Kéche usw. gelten fiir die Zeit, da sie
nicht Sold, sondern ein Gehalt oder einen Lohn beziehen, nicht als Wehrmanner im Dienst, und zwar auch
dann nicht, wenn sie die Uniform tragen.
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2. Wehrmanner ausser Dienst

2.1 Taxfrei sind

uneingeschriebene Sendungen bis 2'/2 kg,

die im ausschliesslichen Interesse des Dienstes und der freiwilligen ausserdienstlichen
militarischen Ausbildung an Kommando- oder Diensistellen der Armee sowie an
Stellen der Militarverwaltung gerichtet sind.

Beispiele

An- und Abmeldung von Wehrmannern beim Sektionschef;

Gesuche von Wehrméannern um Urlaub, Dispensation, Diensiverschiebung, Neuein-
teilung oder Versetzung zu einer anderen Truppengattung (Dienstzweig).

2.2 Taxpflichtig und zu frankieren sind
Sendungen im privaten Interesse sowie Sendungen, die nicht unter Ziffer 2.1 fallen.

Beispiele

Sendungen betreffend Ausristungsgegenstande, die zulasten des Wehrmannes zu
ersetzen oder auszubessern sind oder im Zeughaus hinterlegt werden;

Sendungen betreffend Regiments-, Bataillons- oder Kompagnietagungen, militarische
Erinnerungsfeiern usw.;

Sendungen von Militarversicherungspatienten in Hauspflege an die EMV.

3. Formvorschriften fiir {axfreie Sendungen der Wehrméinner

3.1 Sendungen v o n Wehrmannern im Dienst missen mit einem Feldpost- oder Truppen-
stempel als Militarsendungen gekennzeichnet sein. Wehrmaéanner, die ausserhalb dar
Truppenverbdnde Militardienst leisten, missen persdnliche Sendungen, fiir die sie tax-
freie Beforderung kbeanspruchen, am Postschalter abgeben und mit dem Aufgebot oder
einem entsprechenden Ausweis das Anrecht auf Taxfreiheit nachweisen.

3.2

3.3
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Sendungen a n Wehrmanner im Dienst mussen in der Adresse Grad, Name und Vor-
name des Empfangers sowie die genaue Bezeichnung der Einheit, des Stabes, der
Schule oder des Kurses, wo der Dienst geleistet wird, enthalten.

Beispiele
in Kasernen untergebrachte Wehrménner
Fls Berger Fritz Oblt Hug Hans Ls Sdt Erb Karl
. Kp, 4. Zug Klasse 3 Four Geh Kurs 1
Inf RS 3 ZS |-A/8 Kaserne
Kaserne Kaserne 1211 Genéve 24
3000 Bern 22 9100 Herisau

ausserhalb von Waffenpldtzen im Dienst stehende Wehrmanner

Flis Berger Fritz Cblt Hug Hans Ls Sdt Erb Karl
1. Kp, 4. Zug Klasse 3 2. Zug
Inf RS 3 ZS 1-A/8 Ls Kp V/4

(keine Crtsangabe gestattet; auch der Vermerk «Feldpost» ist wegzulassen)

Sendungen von Wehrménnern ausser Dienst missen auf der AdreBseite Grad, Name,
Vorname und Einteilung des Absenders sowie links oben den Vermerk «Militdrsache»
tragen.



4. Kommande- und Dienststellen der Armee
(Kommandanten, Dienstchefs, Rechnungsfihrer usw.)

4.1

42

Die Kommando- und Dienststellen der Armee sind

ven der Entrichtung der Posttaxen befreit:

fir ausgehende Sendungen nach dem Inland (inkl. allfallige Zuschldge fur Einschrei-
bung, Wertangabe, Eilzustellung, Empfangscheine usw.), die im Interesse der Vor-
bereitung und Durchfihrung des Militardienstes, der freiwilligen ausserdienstlichen
militarischen Ausbildung sowie der Firsorge des Wehrmannes gemacht werden
missen oder welche die Verwaltung von Unterstitzungskassen der Truppe betreffen;

fiir ankommende nicht oder nicht geniigend frankierte Sendungen, fir Antwortsen-
dungen (siehe Ziffer 5.2) sowie flr weitere mit der Zustellung von Postsendungen im
Zusammenhang stehende Dienstleistungen ‘(Lagertaxe, Zustelltaxe, vom Absender
nicht bezahlte Nacht-, Sonntags- und Entfernungszuschlage fiir Eilsendungen usw.).

Taxpflichtig und zu frankieren sind

nicht oder nicht ausschliesslich militdrdienstliche Sendungen; Sendungen nach dem
Ausland (militardienstliche Sendungen sind an die Abteilung fiir Adjutantur des EMD
zu leiten); Drucksachen ohne Adresse; Reisegepack, Handgepack und Postguter;
Zeitungen und Zeitschriften (Soldatenzeitungen usw.);

Sendungen betreffend Organisation und Durchflihrung von Veranstaltungen, die Gel-
der einbringen (z. B. Militdrkonzerte, Ausstellungen usw.) oder von Kompagnietagun-
gen, militarischen Erinnerungsfeiern usw.;

Sendungen betreffend Organisation und Durchfiihrung von ausserdienstlichen wehr-
spertlichen Veranstaltungen, die nicht unter Artikel 2 der Verfligung des EMD vom
12.12. 1963 uUber die ausserdienstliche wehrsportliche Ausbildung der Truppe fallen
oder bei denen Startgelder, Pramien usw. erhoben werden.

5. Formvorschriften fiir taxfreie Sendungen der Kommando- und Dienststellen

5.1 Sendungen der Kommando- und Dienststellen der Armee missen auf der AdreBseite
den Dienststempel oder Funktion und Einteilung des Absenders sowie links oben den
Vermerk «Militdrsache» tragen. Auf Postanweisungen usw. ist der Vermerk «Mi.itdrsache»
an der fur die Frankierung vorgesehenen Stelle anzubringen.

5.2

Die von den Kommando- und Dienststellen der Armee an Auskunftspersonen fir die
taxfreie Ricksendung der Antwort abgegebenen einzelnen Umschlage und Karten
mussen die Absenderangabe der anfragenden Stelle sowie rechts neben dem Aufdruck
«Militarsache» den Vermerk «Antwort» und im lbrigen eine im Druck- oder Vervielfalti-
gungsverfahren oder durch Abdruck des Kommandostempels angebrachte Adresse
tragen.

€. Strafbestimmungen

Wehrménner sowie Kommando- und Dienststellen der Armee dirfen Unberechtigten nicht
die Mdglichkeit geken, Sendungen taxfrei aufzugeben. Die unberechtigte Abtretung sowie
Inanspruchnahme der Taxfreiheit wird strafrechtlich geahndet.

3000 Bern, im Juni 1970 Der Feldpostdirektor

Major Friedli

335



	Militärpost : Militärische Taxfreiheit (Portofreiheit)

